
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 4. Mai 2021  

 
 Nr. 2021/619  

Abrechnung: Aeschi, Gallishofstrasse, Einmündung Alte Gallishofstrasse bis 
Einmündung Luzernstrasse, Strassensanierung mit Gehwegausbau 
  

1. Erwägungen 

Gestützt auf den rechtsgültigen Erschliessungsplan aus dem Jahr 2010 wurde im Abschnitt Alte 
Gallishof- bis Luzernstrasse ein Gehweg realisiert und die Strasse vollständig saniert. Die Arbei-
ten erfolgten in den Jahren 2016 und 2017. Nachträglich wurde im Jahr 2019 die Einmündung 
Ringstrasse optimiert. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 126'414.00 

2.1.2 Bauarbeiten 2'067'969.60 

2.1.3 Landumlegung und Vermessung 63'577.55 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 196'858.00 
 

Total Aufwendungen 2'454'819.15 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 
2015, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01094.P  250'000.00   
2016, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01094.A  2'350'000.00   

Total Kredite  2'600'000.00   

./. Zahlungen an Dritte    2'454'819.15 

nicht beanspruchter Objektkredit  145'180.85 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  2'454'819.15   
./. Leistungen nach 1.1.2019 (nicht beitragspflichtig)  59'886.65   
  2'394'932.50   
Total Gemeindebeitrag: 39.75 % von Fr. 2'394'932.50    951'985.65 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    1'033'500.00 

zuviel bezahlter Gemeindebeitrag    81'514.35 
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3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Sanierung und Umgestaltung der Gallishofstrasse in Aeschi, 
im Gesamtbetrag von Fr. 2'454'819.15, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeinde-
beitrag von Fr. 81'514.35 der Einwohnergemeinde Aeschi gutzuschreiben und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01094.A.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (scr/rom) (2) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil  
Gemeindepräsidium Aeschi, Schulhausstrasse 8, 4556 Aeschi (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Aeschi, Schulhausstrasse 8, 4556 Aeschi (Rückerstattung des Amtes für 

Verkehr und Tiefbau folgt separat) 


